
HANS SEIDL 
H. H. M I C H E L S E N 

RECHTSANWALTE 

Bankkonto, Deutsche Bank AG., Homburg 

Postscheckkonto : Homburg 138 62 
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Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

in der Rückerstattungssache 

des Herrn Dr.Rudolf Siegfried Not h man n, 
Pacific Palisades, Calf., P.O.Box 32, 

.tA.ntragstellers, 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Seidl & Michelsen, 
Hamburg 1, Mönckebergstrasse 13, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch die Oberfinanzdirektion Hamburg 

-0 5608 - N 3/N 2o7 BV 43-431- Reg.Nr. 3115, 

Antragsgegnerin, 

wegen Schadensersatz. 
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Mit Bescheid vom ?.September 1 6 t · llt am 9 o, zuges e 
lo.september 1960, 

- ~ n 1 a g e 1 - (in Fotokopie, 
nur für das Gericht) 

hat die Antragsgegnerin dem Antragsteller Schadens­
ersatzansprüche wegen entzogener Gegegenstände, und 
zwar 

1. ein Bild, 
2. ein Buch, 

3. eine Briefmarkensammlung, 

in zu niedriger Höhe, nämlich lediglich mit DM 300,--, 
zuerkannt. bst 

Der Antragsteller weiss, dass das entzogene Bild einen 
hohen Wert gehabt hat. Der Vater des Antragstellers hat 
mehrere gute Gemälde besessen. Er war beim Ankauf der 
Gemälde sehr vorsichtig, da er diese als eine Vermögens­
anlage betrachtete. Er hat daher stets nur wertvolle 
Gemälde erworben. Der Antragsteller schätzt den Wert 

n 

des Bildes auf mindestens DM 500,--. 

Bei dem Buch handelte es sich um einen sehr alten hollän­
dischen Druck. Das Buch war in Schweinsleder gebunden 
und hatte einen religiösen Inhalt. Der Antragsteller ist 
der Auffassung, dass das Buch mehrere Jahrhunderte alt 
war und einen entsprechenden Sammlerwert gehabt hat. Er 
schätzt den Wert auf mindestens DM 400,--. 

Die Briefmarkensammlung hatte der Vater des Antragstellers 
in früher Jugend begonnen. Unter den Marken waren solche 
früherer deutscher Einzelstaaten, insbesondere von Hamburg, 

und auch alte englische Marken. 
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Der Antragsgegnerin ist im Erfüllu.ngsverfahren 

eine eidesstattliche Versicherung der Frau Maria 
Sparr geb.Steinfath vom 11.8.1959 überlassen wor­
den. Diese eidesstattliche Versicherung wird als 

- Anlage 2 - (in Fotokopie, 
nur für das Gericht) 

beigefügt. 

Der Antragsteller schätzt den Wert der Briefmarken­
sammlungauf mehrere looo,- DM. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung war bisher 
noch nicht gestellt worden, da der Antragsteller die 
Absicht hatte, nach Deutschland zu kommen, um die 
Einzelheiten zu besprechen und an Ort und Stelle selbst 
weitere Ermittlungen anzustellen. Die Reise hat sich 
leider verschoben; sie soll jedoch voraussichtlich in 
diesem Sommer nachgeholt werden. 

Es wird angereg~, 

2 Anlagen/ 

zunächst noch keinen Termin zur 
mündlichen Verhandlung anzuberaumen. 

Rechtsanwalt 

(Michelsen) 



Anlage 2 
/ 

Badeanstalt Breitenfelderstr. 6 .J- Hamburg 20, den 
J.,elaal,e,in.- Scnwester Ria Sparr•Steinfath 

Fernspreclier 48 39 27 / 
Postscnecl<.konto: Hamburg 724 93 

(unt•r Sc:hwut~r Ria St•infath) 

-1 



Oberfinanzdirektion Hamburg 

- N 3 - BV 26 -
(24a) Hamburg 13, den 2 3 • Mär Z 

Harveetebuder Weg 14 

19 61 

~!w~.r r;,\:F.-

:, ?.4 3. 6"! 14-· 
~ ~~ ,. ' ' j ~ . i' , f ' 

•1, •-~;' · · " 
1•,'•!Y,dUi<f ., ~ .. 

:~~ 

Postfach 
Tel.441291 / App. 45 
Büro: Magdalenenstr. 

An das 
Landgericht Hamburg 
Wiedergutmachungskammer 2 

H a m b u r g 36 
Sievekingplatz 

Anlage: - 1 -

Rückerstattungssache 
2 WiK 105/61 

Z 568 -2-
529 u. 529 -1-
Z 21168 -2-

64 a+b 

Dr. Not h man n 
(RAe. H. Seidl pp.) 

./. Bundesrepublik Deutschland 
( OFD Hamburg) 

nimmt die Antragsgegnerin zu dem Antrag des Antragstellers 
auf gerichtliche Entscheidung vom 9.3.1961 gegen den Bescheid 
der Oberfinanzdirektion Hamburg vom 7.9.1960 - Reg.Nr. 3115 -
wie folgt Stellung: 

Dem angefochtenen Bescheid liegt u.a. der Beschluß der 2. 
Wiedergutmachu.ngskammer des Landgerichts Hamburg vom 22.3. 
1952 - Az.: 2 WiK 528/51 - V/Z 529 - zugrunde. In diesem 
Beschluß war das Deutsche Reich verpflichtet worden, dem 
Antragsteller für ein entzogenes Bild, ein Buch und eine 
Briefmarkensammlung den Wert von insgesamt RM 300,-- zu er­
setzen. Im Prozeßverfahren hatte der durch einen Abwesen­
heitspfleger vertretene Antragsteller zunächst RM 5.000,-­
Schadensersatz verlangt, seine Forderung dann aber auf 
RM 300,-- herabgesetzt, da er einen höheren Wert der ent­
zogenen Gegenstände nicht beweisen konnte. Das Landgericht 
war mangels jeglicher Unterlagen auf eine freie Schadens­
schätzung nach§ 287 ZPO angewiesen. Das Gericht hat die 
Ansicht vertreten, daß das Ölgemälde mit Rahmen einen Wert 
von RM 200,-- und das Briefmarkenalbum etwa einen Wert von 

- 2 -
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Das Buch hingegen sei 
RM 90,-- bis RM 100,-- gehabt habe. 

ht einmal der von dem An­
ganz geringwertig gewesen, da nie 

t Preis von RM 15,-- zu einem tragsteller früher geforder e 
Verkauf geführt habe. 

t • · des Bescheides den Die Antragsgegnerin hat vor Fer igung 
b beten an Hand der Sachverständigen Willy Thode, Ham urg, ge , 

eidesstattlichen Versicherung der Frau Maria Sparr vom 11 •8 • 
1959 ein Gutachten über den Wiederbeschaffungswert der ent­
zogenen Briefmarkensammlung zu erstatten. In seinem in der 
Anlage nur für das Gericht beigefügten Gutachten vom 2.4. 
1960 erklärt der Sachverständige, die Angaben der Frau Sparr 
seien sehr allgemein gehalten, in einigen Punkten unwahr­
scheinlich und nach seiner Ansicht zum Teil auch unrichtig. 

\ 

Ohne zuverlässige und präzise Angaben sei es aber unmöglich, 
den Wert der Sammlung zu schätzen oder festzustellen. 

Unter den gegebenen Umständen - auch eine Umfrage des Sach­
verständigen in Kreisen des Hamburger Briefmarkenhandels 
nach einem Kollegen, der den Antragsteller beliefert haben 
könnte, war ergebnislos verlaufen - war es der Antragsgegnerin 
nicht möglich, den Wiederbeschaffungswert der entzogenen Brief­
markensammlung auf mehr als DM 100,-- festzusetzen. 

Die Antragsgegnerin stellt die Entscheidung darüber, ob ver­
sucht werden soll, einen weiteren Sachverständigen unter 
Vorlage der eidesstattlichen Versicherung vom 11.8.1959 zur 
Abgabe eines Gutachtens zu veranlassen, in das Enmesaen 
der Kammer. 

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, daß der in dem angefoch­
tenen Bescheid festgesetzte Schadensersatzbetrag auch hin­
sichtlich des Gemäldes und des entzogenen Buches einen ange­
messenen Wiederbeschaffungswert im Sinne des§ 16 BRüG dar­
stellt. Irgendwelche Unterlagen oder konkrete Anhaltspunkte, 

die den von dem Antragsteller geforderten Wiederbeschaffungs­
wert von mindestens DM 500,-- für das entzogene Gemälde bzw. 
mindestens DM 400,-- f~r das entzogene Buch rechtfertigen 

könnten, liegen nicht vor. Unter Umständen besteht die Mög­
lichkeit, den Antragsteller anläßlich seines in Aussicht 
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genommenen Aufenthalts in Deutschland hierzu selbst zu 
hören. 
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in Saelian Dr.Rudolf' Notbmann ./. Deutsches •Reieh 

Az. 0 5608 - U 3 - BV 43/431 . 
' . 

J3etr.: entzog~ne !3riefmax-kensammlwig . 

, ls einzige Unterlage meineB • Gutachtens ~'tellt IDJ.f die Aus­

sage von Frau. Mar.i ~ Sparr. zur Ve rfij.1ru.ng . Diese Aussuge ist 
1 / 1 • q 

sehr allgemein gem~l ten . und wohl auch in r.nanohen Punkten 

unrichtig·. Deu.t~ ch~ Post :Ln Chinc:1 s oll yoll.at ·ndig mit 

Abarten vornunden. gewesen sein . Das ·bestre1 't.a ich. Die 

HandstaU1.f)el- 1 ~~gup,e ;_ von i9oo/ol i s t so selten,d c::J ss die 

Besitzer eines vollst - ndigen ~aizes wonl ' ausnahmslos be-. ,. .. 
kannt sind. 1leut:1ge.r 2reis ca . DM..Jooo-o .-. 

' ' . 
" An~e.rersei „ i:J i~t 1üc 1t ein zusehe n , v~shalb oer Be s itzer 

einer · u.mfang~eiohen o lon1alst2mcnlw1g ke ine Ma r lten der . . ' -, 

• , • d-e u:tschen Post in 1 . 11.arokko:, in der Lev~u1te, von Deutsch 
neuguJ.11ea, 11arianen. Samoa· Lind Togo g~hiibt haben soll • 

• , • . . . 
,,,,, ..... Bei China wird atlsdrückl1ch erwä llnt: ·vollst „ndig mit Ab-

, ~ - , 

arten.Bei den übr.igen L··nde1"n wird gesagt: .alleis mit· . b-

arteh. 1\uc11 dHS ilt .t,mwah:rB0heinlie11. denn die Abart.e n die s r 

1:olonien, sind fHBt auBn:a.nmsloe so sei ten, dafH, . nur wenig~ 

Sa~~r in de~ La~e Bind, ~ie 'u erwei-·ben." y~e .. 1 b~rte~ d
1
er 

.Carolinen d~iteJt.; ~heute ca.D • 6000.-, die von K:i a ut s chou. 

ca~ DM. 30000.- au,f jeder Yersteigerllllg- ' hr1ngen .-· 
' , ~ -

Es ist auch nic'htij .dar~b'er· gesagt,düs$ ·d·i~~ ·'Marken gestempelt 
1 ~ µ 

oder w1get3tempel't_ waren.Es bestehen 'erhebi'ic.he l?;reisunter-
ach~ede zwi~ahen ,g~brau.d1it und ungebr~ticüt„ 

. J • 

,; '- Ei~ Wipa-Blook kostete ~956 DM. 29o~~"J \11Icf"c11e Marke DM. 2o .-
,. 

gs ist für mich w1möglioh,den 1~ert einer Sßmmlung zu seh„tzan 
1 

oder ·test:1.ustelleh·, von ,'der ich SQ ~enig ,1z:u..verläss ige Anga­

ben :e-~hal te. A•U.f j .e.'den F~ll ist der• v~11 -1GG~i.oht a~1gen~mmene 

·-~~~ '~TOfl J?14• ·100, .. ~ viel·::~·J niedriß• 9.~.1..bst-,,WttU1n i'oh ber~ick­

sioh~ge , ,das die· Landar nicr1t voll81ändi:g waren und .aehr 
\ I "• / • \ 1 ' " l II , 

vie'1e' 11.arke'n w1ge'br1; 1.10.n t vorbanden wa.:r:·cln ~ d ilrfte ·das Qb'j e t 

DM. looo,- u.nd DM. )ooo.- wert gewesen sein. 1~ine 

b.w. 

l 

land 
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• Landgericht Hamburg 
24 . August 1961 

Wiedergutmachungskammer 2 

Geschäfts,Nr. 1 WiK 105/61 

Z 568-2 Z 529 u. 529 - 1 -

z 21 1 68 - 2 - öffentliche Sitzung 

In der - Rückerstattungs·- Sache 

Gegenwärtig: 

-i~!1-i.;b~jnt~~ 

mJMJt~~:mdex . 

Landgerichtsrat Schenck 

als beauftragter Richter , 

" m:~ 

Kochrg_ann, Just izangest . 

al~ Urkundsbeamter 
der Gesch~ftsstelle 

Dr . Rudolf Siegfried Nothmann , 
Antragsteller ? 

Bev .: RAe . Seidl u . Michelsen 

gegen 

Bundesrepublik De~tschland , 
Oberfinanzdirektion Hamburg , 

05608 - N 3/N207 - BV 43/431 -
- Rg . Nr .. 31 1 5 

Antragsgegner , 

erscheinen bei Aufruf 

für AntragstelJer Rechtsanwalt Michelsen 
mit dem Antragsteller persönlich , 

für Antragsgegner Regierungsrat Gärner , 

der Sachverst ändige Rud . Sellschopp . 

Beschlossen und verkündet: 
Der an Gerichtsstelle anwesende Antragsteller s oll über die Zusammen­
setzung der seinem Vater entzogenen Briefmarkensammlung vernommen 
werden. 

Nach Belehrung wird der Antrags tel l er wie . folgt vernommen: 

Zur Person: Dr. Rudolf Siegfried Nothmann, 54 J ahre a lt, 
Regierungsbeamter. 

Zur Sache: Mein Vater ist 1869 geboren. Er hat s chon a ls Schüler 

Briefmarken zu sammeln begonnen und hat Zeit seines Lebens 

gesammelt . In den 80iger J ahren des vorigen J ahrhunderts 
kam mein Vater nach Hamburg, wo er sich dann später a ls 

Ex- und Importkaufmann selbständig gemacht hat (Rohprodukten ). 

LG WK J soco 12 s9 Me ip.e 
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M die es . • meinem Vater eine Eltern lebten in guten Verhältnissen, fzuwenden. Welche 
gestatteten, einiges für seine Markensammlung au . ht 

• - kann ich nie Marken mein Vater im einzelnen besessen hat, t chlandmarken 
angeben. Er besaß eine größere Anzahl von · h noch - alten Deus ( 

und zwar auc Sachsen, Hamburg), weiter Helgolandmarken, deutsche 
1 • he Marken, aus der englischen Zeit ferner alte eng isc 

• ' •. . 4 bis 1918 von Kolonien sowie Marken aus·den im Kriege 19 1 
Deutschland besetzten Gebieten. 

Auf Befragen: 

Die Salllll!lung befand sich in einem großen Band . 

• "ld t imte kann ich nicht Von welc_hem Maler das fragliche Bi s an ' t 

• h FJ·ordlandschaf angeben. Es handelte sich um eine norwegisc e 

im Format etwa 9o x 120 cm (Hochformat). Mir hat das Bild immer 
~gut gefallen, und ich halte es für ziemlich wertvoll . Mein Vater 
hat häufiger Gemälde auf Auktionen gekauft und verstand auch 
etw~s von Bildern. 

Der Vertreter der OberfinE>nzdirektion erklärt: .Ich rege an, die 
Schwester Ria St einfath (Bl, 8 d .A.) in Anwesenheit des Sachver­
ständigen über die Zusammensetzung der l/larkensammlung zu vernehmen. 

Der Sachverständige wird wie folgt vernommen: 

Zur Person: Ru~olf Se 11 s c h o p p, geb , 16.9,1903, 

Briefmarkenhändler, wohnhaft in Hamburg; mit dem 

Antragsteller nicht verwandt und nicht verschwägert. 

Zur Sache: Zu einer auch nur annähernd exakten Bewertung einer 

so ungenau beschriebenen Sammlung bin ich nicht in der Lage. 

Bis zur Bundestagswahl werde ich verreist 

Jleschlossen Und Verkünd et: . 

zur Vernehmung der Zeugin Ria Sparr-Steinfath wird von anberaumt werden. 

sein . 

~ 
-



_(24a) Hamburg, d1enA. 2 5 o sep 

Landgericht Hamburg o<J,_ 2,1-f<r<JI ,18 
Wiedcrf<Utmachungskammer 

2 (r(l'/i t '.2J _{,\ ,lY' / {k . ~ f(l'r,ll 
/ 

61 // X ,J,f,w J>flJ1. , uftr' 3 
Geschäfts.Nr. 2 WiK '1 o5 ,P,/, , 0120 JM 
Z 568 - 2 - Z 529 Uo 529 - 1 - ·o• 
Z 21 168 - 2 -

Gegenwärtig: 

&an~~~ig( 

~aiilt~&x: 

0 i - öffentliche Sitzung 
in Hamburg 20, Breitenfelderstro 6, Io 

In der - Rückerstattungs - Sache 

Dr o N o t h m a n n , 
Antragsteller , 
1 

B TIAe sei"dl U o Michelsen ev . : J;U:1. 

Landgerichtsrat 'Schenck 
als beauftragter Richter, 

" 

Kochmann, Justizangestellte 

als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

I 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland , 
Ob erfinanzdirektion Hamburg , 
- 0 5608 - N 3/N 207 - BV 43/43 1~ 

Reg.Nro 3115 -
Antragsgegner , 

erscheinen bei Aufruf 

für Antragsteller Uo RA. e Seidl Uo Michelsen: 
Rechtsanwalt Herbert Schmidt, 

für Antragsgegner niemand, 
als Sachyerständiger Herr Sellschopp, 
als Zeugin Frau Ria Sparr-Steinfat~ 

Nachdem die Zeugin zur Wahrheit ermahnt und .über die 'Strafbarkeit 

einer falschen eidlichen, auch uneidlichen Aussage belehrt worden 

ist, wi~d sie wie folgt vernommen: 

Sparr--St einfatit, 72 Jahre alt, / Zur Person: Ria 
Rentnerin; mit dem Antragsteller nicht verwandt und 

1 

nicht verschwägerto 

Die Zeugin wird zur Sache gehört; ihre Aussage wird nach Diktat 

genehmigt . Die Übertragung der kurzs chriftlichen Aufnahme liegt 

Protokoll als Anlage beio 
Beschlossen 



, 
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Anlage zum Protokoll 
vom 25. September 1961 

2 WiK 105/61 

Z 568 - 2 -
Z 529 u. 529 - 1 -
Z 21 168 - 2 -

. in der Rückerstattungssache 
nr. Nothmann gegen neutsches 

Reich 

Zeugenaussage Frau Sparr-Ste nfatt: 

Ich kenne die Familie Nothmann etwa seit 1925. Ich bin bis zu dem 
Tode der Eltern des Antragstellers mit diese~ in Verbindung 
gebliebeno 

Auf Befragen: 
Wenn ich in meiner Erklärung vom 11. August 1959 angegeben habe, 
Herr Nothmann hätte eine .China Sammlung "Deutsche Post in China" 
besessen, so muß ich dies ein wenig einschränken. Ich weiß das nur 
von Herrn Nothmann; beschwören kann ich das also nicht. 

Herr Nothmann hat drei Briefmarkenalben besessen, die jeweils das 
Format einer Akte hatten. Außerdem besaß er noch ein Ganzsachen-Album. 
Ich muß j~doch bemerken, ·daß das nur die Alben sind, die ich gesehen 
habe. Es mag sein, daß Herr Nothmann noch weitere Alben besessen hat. 

Auf Befragen: 
])en WiPa-Block hat Herr· Nothmann jedenfalls besessen. Im übrigen hat 
er eine größere Sammlung altdeutscher Marken gehabto 

Auf Befragen, was Herr Nothmann an althamburgischen Mar ken besessen 
hat: 

Das weiß ich nicht. Er hat aber Mecklenburger Marken besessen. Herr 
Nothmann hat mir damals gesagt, seine Mecklenburg-Sammlung sei 

vollständig. 

Auf Befragen: 

nie Alben machten einen geschlossenen Eindruck. Größere Lücken 

waren bestimmt nicht vorhanden. Das hat mir Herr Nothm.ann übrigens 
auch selbst gesagto 

Die Familie Nothmann hat in ausreichenden Vermögensverhältnissen 

gelebt. Sie hatte einen reich ausgestatteten Haushalt. Herr Nothmann 

war infolgedessen durchaus in der Lage, viel Geld für seine Marken­

sammlung auszugeben, und - soviel ich weiß - hat er das auch getan. 

Er 
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Er hat mir • gezeigt ~ Jeweils ~eine Neu-Erwerbungen • 

Nach Tiiktat genehmigt. -

Für die Richtigkeit der Übertragung 
aus dem Stenogramm: 

14~~ 
Justizangestellte als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

• 



WILHELM SELLSCHOPP 
BRIEFMARKEN 
GEGRONDET 1891 

HAMBURG 1 

BANKKONTO: DEUTSCHE BANK AG. HAMBURG, 
DEPOSITEN - KASSE R 

pOSTSCHECKKONTO: HAMBURG 1831 

B A R K H O F 1SPITALERSTR. 111 

FERNSPRECHER: 32 55 12 

DIKT. RS scHRB. Chr. 

Landgericht Hamburg 

Wiedergutmachungskammer 2 

H ·a m b ur g 36 
Sieverkingsplatz 1 

B t G h ··rt N 2 Wi' k 105/61-z 568-2 er.: esc a s- r. 

G u t a c h t e n 

DATUM, den 3.0kt.1961 

Auf Grund der vom Gericht und von mir gestellten Fragen an Dr . Nothmann 

bin ich zu der Meinung gekommen, dass der Antragsteller sich nur ganz vage 

an die Sammlung seines Vaters erinnert und selbst kein Sammler war, so 

dass er sich irgendwelcher Einzelheiten auch gar nicht entsinnen kann. 

Er sprach von einem grossen Band, während die Zeugin, Frau Sparr, von we­

nigstens 3 Briefmarkenalben und zusätzlich noch einem Ganzsachen-Album 

sprach. Der Antragsteller sprach z.B. auch von "Helgoland-Marken und zwar 

auch noch aus der englischen Zeit", wozu ich bemerken möchte, dass es 

andere Helgoland-Marken gar nicht gibt. 

Die Zeugin, Frau Sparr, die selbst Sammlerin bescheidenen Ausmasses ist, 

konnte sich auf Einzelheiten, auf die sich ein Gutachten aufbauen lässt, 

auch nicht erinnern und umging die Beantwortung meiner präziseren Fragen. 

Wenn ein Mensch 72 Jahre alt ist, es sich nicht um sein Eigentum gehan­

delt hat und das ganze wenigstens 25 Jahre zurückliegt, ist dieses sich­

nicht-erinnern-können eigentlich auch selbstverständlich. Das einzige, 

was ihr wirklich klar im Gedächtnis geblieben war, war der Österreich 

Wipa-Blook. Mehrfach kommt das Wort "vollständig~• vor. Auch dieses Wort 

ist kein absoluter Begriff, sondern in meinem Fach ein sehr relativer; 

z.B. hatte der bekannteste deutsche Verlag Schaubek in seiner grossen Aus­

gabe früher für die seltenen Deutsche Post in China, Handstempel-Ausgabe, 

keinen Platz vorgesehen. Nach dem Album war also eine Sammlung Deutsche 

Post in China durchaus als vollständig zu bezeichnen, nach den gebräuch­

lichen Katalogen wiederum nicht. 

;t - 2 -



WILHELM SELLSCHOPP 
BRIEFMARKEN 
GEGRONDET 1891 

r 

BANKKONTO: DEUTSCHE BANK AG. HAMBURG, 
DEPOSITEN - KASSE R 

POSTSCHECKKONTO: HAMBURG 1831 

HAMBURG 1 
ß A R K H O f (SPITALERSTR. 111 
FERNSPRECHER : 32 55 12 

DIKT. RS SCHRB. Chr. DATUM, den 3.10.61 

Seite 2 · zum Brief an 
Landgericht Hamburg, Wiedergutmachungskammer 2, Hamburg. 

Leider kann ioh mit Angabe eiRer exakten Zahl dieses Gutachten nicht ab­

schliessen. Ich glaube aber annehmen zu dürfen, dass der Wert der Samm­

lung pe_r 1.4.56 zwischen DM 1.000.-- und 4.500.-- gelegen haben wird. 

Wäre das Objekt wertvoller gewesen, so ist anzunehmen, dass der Sohn, 

der Deutschland verliess, mehr darüber gewusst hätte, weil die Möglich­

keit erörtert worden wäre, Teile der Sammlung, oder einzelne Marken 

daraus mit hinauszunehmen, wie dies in anderen,ähnlich gelagerten Fällen 
oftmals geschehen ist. 



Oberfinanzdirektion Hamburg 

- N 3 - BV 23 -

An das 

• '(,,, 
!I " '"~,.<«" Gt-J t1~r, 

ff\ H-15 : 
,B'J~'.:i 

(24a) Hamburg 13, den 12 . Okt Ober 
Harvestebuder Weg 14 

Postfam 
Tel. 441291 / App. 45 
Büro: Magdalenenstr. 

Landgericht Hamburg 
Wiedergutmachungskammer 2 

H a m b u r g 
Sievekingplatz 

36 
( mit 2 begl. Durchschriften) 

In der Rückerstattungssache 
2 Wi K 105/61 

Z 568 -2-
Z 529 u. 529 -1-

Z 21168 -2-

19 61 

64 a+b 

Dr . Not h man n 
(RAe. H. Seidl pp .) 

./. Bundesrepublik Deutschland 
( OFD Hamburg) 

teilt die Antragsgegnerin auf die richterliche Anfrage vom 
4.10.1961 mit , daß sie unter Zurückstellung erheblicher Be­
denken bereit ist, sich äußerstenfalls unter Zugrundelegung 
folgender Wiederbeschaffungswerte zu vergleichen: 

a) für die Bri~fmarkensammlung 
b) für das Gemälde 
c) für das Buch 

2.500,-- DM 
300,-- II 

25,--" 
2.825,-- DM . 

Für den Fall, daß ein Vergleich nicht zustande kommt, ver­
zichtet die Antragsgegnerin bereits heute auf mündliche Ver­
handlung vor der Kammer . 

Es wird aber vorsorglich auf folgendes hingewiesen: 

1. Die sehr vorsichtig gehaltene gutachtliche Äußerung 

des Sachverständigen Sellschopp enthält eine Reihe 
nicht zu übersehender Vorbehalte. 

2. Hinsichtlich des Bildes fehlen jegliche Bewertungs­

unterlagen. Bei seiner persönlichen Anhörung im Termin 

vom 24.8.1961 hat der Antragsteller auch nicht angeben 

- 2 -
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können , von welchem Maler das fragliche Bild stammt. 
Er hat vielmehr lediglich erklären können, daß es 

sich dabei um eine norwegische Fjordlandschaft im 
Format etwa 90xl20 cm gehandelt habe, ihm das Bild 
immer gut gefallen habe und er es für ziemlich wert-

voll halte . 

3. Hinsichtlich des Buches fehlt es nicht nur an jeglichen 

Bewertungsunterlagen, sondern darüber hinaus auch an 
irgendeiner konkreten Angabe des Antragstellers . Jeden­
falls hat der Antragsteller bei seiner im Termin vom 
24.8.1961 erfolgten persönlichen Anhörung die in dem 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung vom 9 . 3 . 1961 hierzu 
gemachten Angaben ausweislich des Sitzungsprotokolls 
persönlich nicht wiederholt. In den Gründen des Be­
s chlusses der 2. Wiedergutmachungskammer vom 22.3.1952 
aber wird insoweit folgendes ausgeführt: 

"Die Bücher dagegen waren ganz geringwertig . Der von 
dem Antragsteller früher einmal geforderte Preis von 
15,-- RN führte nicht zu einem Verkauf." 

Auf den diesseitigen Schriftsa tz vom 23.3.1961 wird ergänzend 
Bezug genommen. 

Im Auftrag 
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Z 568 -2-
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rs-
gcgnc" Bl. 

. bt d Antta.~•~ 
Rechtsnittelver:uc • f6 
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iescr ..J._:-: ... 2' 1 OH. 1«¼b 
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Ju.:,tiziuspe~tor 

Landgericht Hamburg 

/ 

Beschlufi ~.r.;"'·\f/,<;;,\ ,_, . 
In der Rückerstattungssache 

des Herrn Dr . Rudolf Siegfried 

Not h man n , 

Pacific Palisades , Calif ., P.O.Box 32 , 

Antragstellers , 

Prozeßbevollmächtigte : Rechtsanwälte 

Seidl & Michelsen , 
r.A 

Hamburg 1, Mönckebergs.tr•aß e 13, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch die Oberfinanzdirektion 

Hamburg , 

Az.~ BV J3/.§:a • Reg.NP. 311 § 

Antragsgegnerin, 

hat das Landgericht Hamburg, Wiedergutmachungs­

kammer 2, durch folgende Richter: 

1.) Landgerichtsdirektor Dr. Rescher 

2.) Landgerichtsrat Schenck 

3.) Landgerichtsrat Niemeyer 

am 14. November 1961 beschlossen: 

) 
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f·nanzdirektion 
Der Bescheid der Ob er 1 

60 (Az.: - O 
Hamburg vom 7. September 19 

1 Reg Nr. 3115 -) 
5608 - N 3/N 207 BV_43-43 ' • . 

7f. ,;,.u !f.t.-.:. und anderwei-
wird in Ziffer ~aufgehoben 

tig wie folgt gefaßt: 

/ Aus den in Ziffer I alrgeführten RechtS t iteln 

stehen dem Berechtigten nach Maßgabe der§§ 14 

bis 26 BRüG folgende Ansprüche zu: 
-H-. / 

Zu I, 1 ) . . . . . DM 515, 25 

zu I,2) ..... DM 798,51 v' 
zu I,3) ..... • DM 3. 300 ,-- ,; 
zu I,4) ..... DM 2.585,-- ,1 

zu I,5) ..... DM 13. 282, 11 / 
zu I,6) ..... DM 8. 100 ,-- " 

Der hiernach insgesamt geschuldete Geldbetrag 

wird auf: 

(in Worten: Achtundzwanzigtausendfünfhundert­

achtzig 87/100 Deutsche Mark) 

festgestellt. 

III. 

Von dem zu Ziffer ·II festgestellten Betrag 

sind nach§ 32 Abs. 2 und 3 BRüG zunächst 

zu zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 20.000,--

Der verbleibende Restbetrag von ..... DM 8.580,87 

ist grundsätzlich bis zum Ende des 

Rechnungsjahres 1961 zu zahlen. 

Im Falle des§ 32 Abs. 5 BRüG vermindert 

sich der Restbetrag auf einen nach dieser 

Vorschrift zu ermittelnden Hundertsatz. 

Gründe: 
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G r ü n d e: 

I. (2 WiK 528/51) 
März 1952 

In dem Beschluß vom 22 • tsche 
daß das ])eu 

hat die erkennende Kammer festgestellt, . 
Entziehung eines Bil­

Reich dem. Antragsteller.,< wegen der 
~ im Werte 

des, eines Buches und einer Briefmarkensammlung 

Verpflichtet sei. von RM 300,-- zum Schadensersa tz 
1960 ha t die In dem Bescheid vom 7. September 

t für diese Oberfinanzdirektion u.a. den Schadenersa z 

t ll t (siehe Ziff. 3 Gegenstände auf DM 300,-- festges e 

II u. VI 1c, Bl. 5 d.A.) . Dieser Bescheid ist den Be-

vollmä chtigten des Antragstellers am 10. September 1960 

zugestellt worden. 

Mit dem am 10. März 1961 bei Gericht eingegan-

genen Schriftsatz vom 9. März 1961 hat der Antrqgsteller 

einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, in 

dem er die Schadensfeststellung der Oberfinanzdirektion 

mit näherer Begründung angreift . 

Der ntragsteller hat eine Erklärung der Zeu­

gin Sparr-Steinfath vom 11. August 1959 zur Akte ge­

reicht (Bl . 8 d . A. ) . Die Oberfinanzdirektion hat eine 

von ihr im Befriedigungsverfahren eingeholte gutachtliche 

Äußerung des Sachverständigen Willy Thode vom 2 . April 

1960 vorgelegt (Bl . 12 d . A.). 

Die Kammer hat den Antragsteller als Partei 

sowie Frau Sparr-Steinfath als Zeugin vernommen . Das 

Gericht hat außerdem ein Gutachten des Sachverständigen 

W'lh l S 11 h • h lt · ___ )~~ee!!;;-/ ~ 1 e m e sc opp einge o und die(Vorgängßeigezogen · 

'4 2 WiK 
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528/51 u. 2 WiK ~2 WiK 517/51, 2WiK 523/51, 2 WiK 

l t der Akte und f 303/59-Z 21 168-f; Auf den übrigen Inha 

der Bei akten , insbesondere auf den Inhalt der Sitzungs-

Und 25 . September 1961 niederschriften vom 24. August 

lt des Guta ch­(Bl. 15 und 18 d.A.) sowie auf den Inha 

··- nd tens vom 3. Oktober 1961 (Bl . 27 d.A.) wird erganze 

Bezug genommen . 

Eine mündliche Verhandlung hat stattgefunden . 

II. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 

rechtzeitig gestellt worden , da der Antragsteller im 

Ausland lebt. Gemäß§ 42 BRüG ist de~ Antrag somit zu­

lässig. 

Der Antrag ist auch begründet, da ein Betrag 

von DM 300,-- keinen ausreichenden Schadensersatz für 

das Buch, das Gemälde und die Briefmarkensammlung dar­

stellt. 

Richtig ist zwar, daß für die 3 Gegenstände 

kaum Bewertungsmerkmale bekannt sind, so daß eine exaJte 

Feststellung des nach § 16 BRüG für die Bemessung des 

Schadensersatzes maßgeblichen Wiederbeschaffungswertes 

unmöglich ist. Die Schadenshöhe kann daher nur im Wege 

einer freien Schätzung gemäß §i s7 ZPO ermittelt werden, 

wobei nach den von der Zeugin Sparr-Steinfath bestätig­

ten Angaben des Antragstellers davon ausgegangen werden 

muß, daß es sich bei dem Vater des Antragstellers um 

einen kunstsinnigen und wohlhabenden Mann gehandelt 

der durch mehrere Jahrzehnte Briefmarken sammelte 

für auch namhafte Beträge aufzuwenden im Stande 
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tände hält das war. Unter Berücksichtigung dieser Ums 
f„r G t ··nd1· gen Sellschopp u ericht die von dem Sachvers a 

• Rahmenwerte von die Briefmarkensammlung angegebenen 

M 4 500 -- für mindestens DM 1. 000 ,-- und höchstens D • ' . 

t erachtet zutreff end. Als angemessenen Schadensersa z 

die Kammer den Mittelwert von DM 2.750,--. 

Auch eine Bewertung des Gema„ldes ist recht 

schwierig, da lediglich bekannt ist, daß es sich um ein 

großformatiges Ölbild handelte, das eine Fj ordlandschaft 

darstellte. Immerhin hat sich der Vater des Antragstel­

lers für Malerei interessiert, so daß ein gewisser 

künstlerischer Wert des Bildes unterstel lt werden kann. 

Im übrigen brauchen auch minderwertige Bilder nicht bil­

lig zu sein, wie ein Blick in die Auslagen einschlägi­

ger Geschäfte zeigt. Den von dem Antragsteller selbst 

angegebenen Wert von DM 500,-- hält die Kammer daher 

nicht für übersetzt. Ein höherer Betrag kann ohne Kennt­

nis des Malers allerdings nicht zugesprochen werden. 

Das Buch schließlich bewertet die Kammer auf 

Grund eigener Sachkunde mit DM 50,--, was einem durch­

schnittlichen Preis für ein in Leder gebundenes {mutmaß­

lich aus dem 17. Jahrhundert stammend.41 Buch religiösen 

Inhalts entsprechen dürfte. 

Insgesamt also ist der von der Oberfinanzdirek­

tion für die 3 angeführten Gegenstände festgestellte . 

Schadensersatzbetrag unter entsprechender Abänderung 

des angefochtenen Bescheides um DM 3.000,-- auf DM 

3,300,-- zu erhöhen. 

Einer 



Einer Kostenentscheidung bedarf es nicht, da 

die V oraussetzungen des§ 7 der 2. AVO zum REG nicht 

vorliegen (Art. 63). 
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